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1. Art der  baulichen Nutzung
(§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung-BauNVO)

Zeichnerische Festsetzungen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

GRZ

3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

 4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Wasserflächen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

7. Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz,
    zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

  5. Grünflächen

sonstiges Sondergebiet 
" Biomethananlage"BMA

SO (§ 11 BauNVO)

Grundfläche mit Flächenangabe

offene Bauweise

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Zeichenerklärung

Baugrenze

o

Straßenverkehrsflächen

Ein-/ Ausfahrt

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Soll, temporäres Kleingewässer

Grünfläche als Pufferzone
zwischen Baufeld und Biotop

 8. Sonstige Planzeichen

  9. Erläuterungen Nutzungsschablone

z. B. 26,50 Höhe über DHHN 2016 (m ü. NHN)

10. Darstellung ohne Normcharakter

SOBMA

GRZ o

BMA

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

= sonstiges Sondergebiet 
   "Biomethananlage"
= Grundflächenzahl
= offene Bauweise

z.B. Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

4
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Gemarkung Thurow
Flur 4 - Flurgrenzen aus aktuellen ALKIS-Daten vom Kataster- und Vermessungsamt des
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Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen 
auf einer Fläche von 0,7246 ha
Gemarkung Thurow, Flur 4, Flurstück 10

Ersatzmaßnahme

Präambel 
 
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr.348) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankensee vom ..………... 
die folgende Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ der Gemeinde Blankensee, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
 
 
Blankensee, …………………….. 
 
      Der Bürgermeister    Siegel 
 
 

TEXT (TEIL B) 
(textliche Festsetzungen) 
 
 
I Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Das Sonstige Sondergebiet Biomethananlage - SO BMA dient der Erweiterung der bestehenden 

Biogasanlage, dem Betrieb einer Biomethananlage und der damit verbundenen Erzeugung sowie 
Speicherung von Biomethangas sowie der Errichtung einer Biomethaneinspeiseanlage.  

 
1.2 Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes Biomethananlage - SO BMA sind Gebäude und An-

lagen zulässig, die der Nutzung von Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen sowie Abfällen 
und Nebenprodukten pflanzlicher und tierischer Herkunft aus der Landwirtschaft zur Biome-
thangewinnung dienen sowie die hierfür erforderlichen Nebenanlagen.  

 
 
2 Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO) 
 
2.1 Es wird eine GRZ von 0,8 für Sonstige Sondergebiete gem. Tabelle in § 17 Abs. 1 BauNVO 

festgesetzt. 
 
2.2 Die Überschreitung der Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig. 
 
 
3 Höhe baulicher Anlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 18 BauNVO) 
 
3.1 Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Biomethanan-

lage – SO BMA ist die Geländehöhe. 
 
3.2 Im SO BMA wird die maximal zulässige Höhe der für den Betrieb der Biomethananlage not-

wendigen Gebäude und baulichen Anlagen auf 24,00m über Geländehöhe festgesetzt. 
 
3.3 Als Oberkante der Gebäude wird deren höchster Punkt der Dachaußenfläche bestimmt. Für 

alle anderen baulichen Anlagen gilt dies für deren höchsten Punkt. 
 
 
4 Bauweise und Baugrenzen/ Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-

flächen 
 (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
4.1 Die Biomethananlage sowie deren erforderliche Gebäude und Nebenanlagen sind nur inner-

halb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  
 
4.2 Es ist eine offene Bauweise festgesetzt.  
 

5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) 
 
Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen 

  
 Das erforderliche Kompensationsflächenäquivalent beträgt 21.738 m²EFÄ. 
 

Auf einer Fläche von 7.246 m² ist die Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen 
geplant. 
 
Die Maßnahmefläche befindet sich in der Gemarkung Thurow, Flur 4, Flurstück 10. 
 
Zielsetzung: 
 

 Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung mit einer dauerhaften natur-
schutzgerechten Nutzung als Mähwiese 
 Entwicklung eines Nahrungshabitates für den Weißstorch und andere Vogel- und Fleder-
mausarten 

 
Maßnahmebeschreibung: 
 

Die geplanten Maßnahmefläche befindet sich nördlich der Ortslage Thurow.  
 
Sie wurde in der Vergangenheit intensivlandwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt und besteht 
aus überwiegend anlehmigen Sandböden mit geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit.  
 
Die gesamte Ackerfläche wird durch Selbstbegrünung zu extensivem Dauergrünland mit einer 
dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung umgewandelt.  
 
Die umgesetzten Maßnahmetypen orientieren sich dabei an den Hinweisen zur Eingriffsrege-
lung Mecklenburg-Vorpommern von 2018 (MLU M-V 2018). 
 
Zeitpunkt der Durchführung und Herstellung: 
 

- vor Beginn der den Eingriff darstellenden Baumaßnahme Flächensicherung  
- dauerhaft Betreuung der jährlich umzusetzenden Maßnahmen (Mahd) 
 
Herstellung der Maßnahme:  
 

Die Umsetzung der Grünlandflächen in Anlehnung an die HzE-Maßnahme 2.31 erfolgt durch 
Selbstbegrünung. Durch einen Überackerungsschutz wird der Grünlandumbruch verhindert. 
 
Bewirtschaftungsvorgaben: 
 

Extensivgrünland 
 

1. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: Der Nährstoffentzug erfolgt in den ersten 5 Jahren 
durch jeweils 2-malige Mahd. Das Mähgut ist als Heu vollständig von der Fläche zu beräu-
men. Der 1. Schnitt erfolgt ab dem 01.Juli., der 2. Schnitt erfolgt nach dem 15.August. 

2. Unterhaltungspflege: Nach der 5-jährigen Aushagerung erfolgt die Pflege des Grünlandes 
als einschürige Mähwiese. Das Mähgut ist als Heu vollständig von der Fläche zu beräumen. 
Der Schnitt erfolgt ab dem 01.Juli.  

3. Ca. 10 % der Fläche sollen als 2-jähriger Altgrasanteil angelegt werden, damit wirbellose 
Tiere ihre Entwicklungszyklen vollenden können.  

4. Die Mahd erfolgt mit einem Messerbalkenmähwerk, Mahdhöhe mind. 10 cm über Gelände-
oberkante.  

5. Abräumung und Abfuhr des Mahdgutes erfolgt frühestens 1 Tag nach Mahd und innerhalb 
von 2 Wochen nach der Mahd, eine Lagerung am Rand der Fläche ist nicht zulässig.  

6. Kein Schleppen und Walzen der Flächen im Zeitraum vom 1. März bis 15. September.  
7. Keine Aufschüttungen, Abgrabungen und sonstigen Veränderungen des Bodenreliefs.  
8. Verzicht auf Umbruch, Neuansaat und Nachsaat, mineralischen NPK-Dünger, organische 

Düngemittel, Rodentiziden und Pflanzenschutzmittel. Keine Ausbringung von Abwässern, 
Komposten, Klärschlämmen, Bodenhilfsstoffen u. ä. 

9. Kein Einsatz von Mähmaschinen, die das Mahdgut, knicken, quetschen, häckseln oder 
schreddern (d.h. keine Aufbereiter, Häcksler, Mulcher o. ä.) 

  
6 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung von Eingriffsfolgen für die Fauna  
 (§ 11 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 9 Abs. 4 BauGB)  
  

Gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag sind folgende Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen erforderlich: 
 
VM1 Amphibienschutzzaun 
 

Im Vorfeld von Baumaßnahmen und auch bauvorbereitenden Arbeiten wird in Abstimmung mit 
einem Sachverständigen ein temporärer Amphibienschutzzaun aufgestellt, um baubedingte Ge-
fährdungen zu vermeiden. Der Amphibienschutzzaun wird mit selbstleerenden Fangeimern aus-
gestattet (ca. alle 50,00 m), so dass Kleintiere die Flächen verlassen können. Die umzäunten 
Flächen werden zudem auf Kleintiere abgesucht. Eine Beanspruchung der umzäunten Flächen 
darf erst nach Freigabe durch einen Sachverständigen erfolgen. Es wird empfohlen, den Amphi-
bienschutz im Spätherbst oder Ende Februar zu errichten. 
 
VM2 Bauzeitenregelung Brutvögel 
 

Baumaßnahmen, inkl. bauvorbereitende Maßnahmen, werden außerhalb der Vogelbrutzeit der 
potentiell betroffenen Arten durchgeführt, d. h. im Zeitraum Oktober bis März. Baumaßnahmen 
innerhalb der Brutzeit sind nur nach Freigabe durch einen Sachverständigen möglich, sofern die-
ser in den beanspruchten Flächen und in Wirkbereichen Brutgeschehen auf Grundlage von ent-
sprechenden Beobachtungen oder zuvor getroffenen Ausschlussmaßnahmen sicher ausschlie-
ßen kann. 
 
VM3 Ausschluss von Brutgeschehen, Vergrämung von Kleintieren 
 

Zum Ausschluss von Brutgeschehen sind alle baubedingt beanspruchten Flächen im Plangebiet 
nach Freigabe durch einen Sachverständigen durch wiederholtes Mähen frei von neuem Auf-
wuchs zu halten. Die erste Mahd erfolgt im Zeitraum November bis Ende Februar, da in dieser 
Zeit mit keiner Aktivität vorkommender Arten zu rechnen ist. Infolge der Mahd verlieren diese 
Flächen hinsichtlich Deckung und Nahrungsverfügbarkeit für Bodenbrüter, Amphibien und Rep-
tilien ihre Attraktivität, so dass sie verlassen werden. Das Mahdgut wird unmittelbar nach dem 
Schnitt vollständig von der Fläche entfernt, um keine weiteren Verstecke zu belassen, welche die 
gewünschte Abwanderung verzögern bzw. verhindern könnte. Auf den zuvor ackerbaulich ge-
nutzten Flächen kann durch Aufrechterhaltung der Schwarzbrache eine Neubesiedlung unter-
bunden werden. 
 
VM4 Vermeidung von Kleintierfallen  
 

Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden im Plangebiet keine offenen 
Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Entwässe-
rungsrinnen und Sickergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von Schächten bzw. 
die Installation von Ausstiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/Lochgröße von maximal 
3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphibienleiter, Amphibien-Siphon). 
 
VM5 Vermeidung von Kollision von Vögeln mit Glasflächen  
 

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen werden vermieden indem bei Neu-
bauten und Sanierungen reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit ei-
nem Außenreflexionsgrad von maximal 15 %. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht wird durch 
die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. 
 

 
Bei einem mittleren und hohen Kollisionsrisiko (siehe Länderarbeitsgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten 2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben - Bewertung des Vogel-
schlagrisikos an Glas) sind Gläser mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisions-
schutz zu verwenden (vgl. RÖSSLER et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 
3. überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach). 
 
VM6 Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen der Außenbeleuchtung 
 

Die Emissionen der Außenbeleuchtung werden auf das notwendige Maß reduziert und es 
werden insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen verwendet, d. h. insbesondere geschlos-
sene Lampen (keine Insektenfallen) und Leuchtmittel ohne signifikanten UV-Anteil. Im weißen 
Lichtspektrum wird warm-weißes Licht mit einer Farbtemperatur < 3.000 Kelvin genutzt.  
 
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
 

Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
 

- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen, 
 

- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen), 
 

- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen, 
 

- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendige reduzieren, 
 

- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen 
dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder), 

 

- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weniger 
Kunstlicht gewährleistet werden kann, 

 

- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt, 
 

- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner Grenz-
austrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und Blend-
schutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von oben 
nach unten  

 
7 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  
 (vorgezogene Ausgleichsmaßnahem – CEF-Maßnahmen) 
 

CEF1  Ersatz-Brut- und Nahrungshabitat für Offenlandarten (Feldlerche & Schafstelze)  
 

In intensiv genutzten Ackerkulturen entstehen für die Feldlerche häufig Probleme durch zu hoch 
und dicht aufwachsende Vegetation und ein geringes Nahrungsangebot. Durch Nutzungsexten-
sivierung von Intensiväckern und Anlage von Ackerbrachen werden für die Feldlerche günstige 
Ackerkulturen geschaffen. Entsprechend wird hier wiederholend eine Ackerbrache (Selbstbegrü-
nung) oder „Blühfläche“ durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut (in den meisten Fällen sind 
selbstbegrünende Brachen, insbesondere auf mageren Böden, Einsaaten vorzuziehen) für min-
destens 2 Reviere angelegt, d. h. auf mind. 1 ha zuvor intensiv genutztem Acker. 
 

- bei einer streifenförmigen Ackerbrache, Breite der Streifen in der Regel 20,00 m, mind. 10,00 
m (schmalere Streifen haben höheres Prädationsrisiko);  

- im Regelfall kein Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden und keine mechanische Beikraut-
regulierung;  

- idealerweise werden unbefestigte Feldwege mit geringer Störungsfrequenz in die Maßnahme 
einbezogen.  

 
Der Umbruch erfolgt je nach Vegetationsstruktur im mehrjährigen Rhythmus im Herbst/Winter, 
um den Pioniercharakter zu erhalten. 
 
 
Als Maßnahmenfläche ist offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige oder 
keine Gehölze/Vertikalstrukturen vorhanden, notwendig. 
 
In Anlehnung an in der Literatur angegebene Spannen zur Meidung gegenüber Vertikal-struktu-
ren werden für Abstände von Maßnahmenflächen folgende Orientierungswerte vorgeschlagen: 
 

 kein Abstand: einzelne niedrige Buschgruppen bis ca. 1,50 m, einzelnstehende Kleingehölze 
(Bäume, Büsche) mit Höhen bis 5,00 m;  

 Abstand 25,00 m: z. B. Gebüschreihen/Hecken/Gehölze mit Höhen bis 5,00 m; Einzelbäume 
mit Höhen bis 10,00 (15,00) m;  

 Abstand 50,00 m: z. B. hohe Einzelbäume mit Höhen > 15,00 m, Hochspannungsleitung mit 
Masthöhe bis 40,00 m;  

 Abstand 75,00 m: Mischsituation zwischen Abstandszone 50,00 m/100,00 m;  
 Abstand 100,00 m: z. B. Baumreihen, Waldrandkante mit Höhen bis 15,00 m, Hoch-span-

nungsleitung mit Masthöhe 40,00 - 60,00 m 
 Abstand 150,00 m: z. B. ausgeprägte Waldrandkante mit Höhen > 15,00 m, Hochspannungs- 

leitung mit Masthöhe > 60,00 m;  
 Abstand 200,00 m: wie 150,00 m, aber zudem ausgeprägte Kulissenwirkung z.B. durch an-

steigendes Relief; mehrere parallel geführte Hochspannungsleitungen, davon eine mit Mast-
höhe > 60,00 m. 

 
 Wegen der meist vorhandenen Ortstreue soll die Maßnahmenfläche möglichst nahe zum beste-

henden Vorkommen liegen, im Regelfall nicht weiter als 2 km entfernt. 
 
Bei streifenförmiger Anlage ist die Maßnahme nicht entlang von frequentierten (Feld-) Wegen 
(Abstand vom Feldrand/Weg mindestens 25,00 m) durchzuführen. 
 
CEF2  Ersatz-Brut- und Nahrungshabitat für Halboffenlandarten (Grau- und Goldammer etc.)  
 

Am nördlichen und südlichen Rand der Erweiterungsfläche werden einzelnstehende heimische, 
dornen- und früchtetragende Gebüsche gepflanzt (mind. 10 Stück), die selbst oder der unge-
nutzte Feldrain darunter den Halboffenlandarten als Brutmöglichkeit dienen. Die Gebüsche  
können bei Bedarf auf einen Erdwall gepflanzt werden.  
 
CEF3  Ersatzhabitat für die Ackerhohlform nutzende Arten  
 

Kann die Ackerhohlform nicht erhalten werden, z. B. durch Aussparung, ist im nahen Umfeld ein 
neue Ackerhohlform anzulegen oder eine verlandete Ackerhohlform durch Rücknahme der Ver-
landung wiederherzustellen. 

 

Allgemeine Hinweise  
 
1. Belange des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, untere Wasserbehörde 

 
Eventuell vorhandene Drainagesysteme auf den Flächen sind beim jeweiligen Flächeneigentümer zu 
erfragen. Diese sind zu sichern und gegebenenfalls umzuschließen. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen soll gefasst und dem Biogasanlagenkreis-
lauf zugeführt werden. Dem kann aus wasserrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 
 
Sollte darüber hinaus unverschmutztes Niederschlagswasser anfallen, kann dies ortsnah (auf dem 
Grundstück) schadlos und ohne Beeinträchtigung Dritter über die belebte Bodenzone versickern. Be-
dingung ist, dass dies die Bodenverhältnisse zulassen. Der Baugrund ist hinsichtlich seiner Versicke-
rungsfähigkeit zu untersuchen. Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserentsorgung auf dem eige-
nen Grundstück ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik, hier DWA Regelwerk 
A 138-1, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Es muss die ständige Funktionsfähigkeit gewährleistet 
werden. 
 
Soweit das Niederschlagswasser im Anlagenkreislauf verbleibt oder anderweitig landwirtschaftlich ver-
wertet wird, ist dafür keine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. 
 
Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Versickerungs-
dräne, Mulden usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer erforderlich sein, ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde 
unter Beachtung der Arbeitsblätter A 138-1 oder A 102 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zwingend vor Baubeginn zu beantragen. Mit dem Antrag sind 
die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, 
Bemessungsunterlagen usw.). Das Antrags-formular ist auf der Internetseite des Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte erhältlich, Ansprechpartner ist Herr Hauck, Tel. 0395 57087-3229, E-Mail: to-
ni.hauck@lk-seenplatte.de . 
 
Ungeachtet dessen ist entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG bei allen Vorhaben und Maß-
nahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) verbunden 
sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigungen si-
cher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den 
Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächengewässers/ Grundwas-
sers führen könnten. 
 
 
2. Belange des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, untere Bodenschutzbehörde 

 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich 
so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und somit die 
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG 
und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) M-V sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei 
bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das 
Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen 
und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind 
bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 
Falls bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Abla-gerungen) auftreten, ist das 
Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren. 
 
Der bei den Bauarbeiten anfallende und zur Wiederverwendung Vorort vorgesehene und geeignete 
Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten zu lagern und getrennt nach Bodenarten wieder einzubau-
en. 
 
Nachweislich mit Schadstoffen belasteter Bodenaushub hat wie andere bei den Arbeiten anfallende 
Abfälle gemäß den Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft nach §§ 7, 9 und 15 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) entsprechend ihrer Beschaffenheit ordnungs-gemäß und schadlos zu erfolgen (zuge-
lassene Deponien, Abfallbehandlungs- und Auf-bereitungsanlagen usw.). 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grund-
stück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das 
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Beim Einbau der Materialien sind Verdichtungen, 
Vernässungen und sonstige nachteilige Einwirkungen auf den Boden durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden oder wirk-sam zu vermindern. Die Anforderungen nach den §§ 6 bis 8 der Bundes-Boden-
schutzverordnung (BBodSchV) sowie der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben 09/2019) und der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 10/2023) sind einzuhalten.  
 

Es ist darauf zu achten, dass auf dem gesamten Vorhabengelände die Lagerung von Baustoffen flächen-
sparend erfolgt. Baustellenzufahrten sind soweit wie möglich auf vor-belastete bzw. entsprechend befes-
tigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Technologien, die den 
technischen Umweltstandards ent-sprechen, sind die Auswirkungen auf den Boden so gering wie möglich 
zu halten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Flächen, die temporär als Baunebenflächen, 
Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt wurden wiederherzurichten. Das betrifft ins-
besondere die entstandenen Bodenverdichtungen. 
 
 
3. Belange des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Sachgebiet Brand- und Katastro-

phenschutz  
 
Das Plangebiet befindet sich laut den digitalen Unterlagen nicht in einem Kampfmittelbelasteten Gebiet. 
 
Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus 
Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelbaren Umgebung sofort einzu-
stellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
 
Es ist eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen. 
 
Ein Lageplan in Anlehnung an die DIN 14095 für das gesamte Objekt ist zu erstellen. Wichtig ist die 
Darstellung von Gefahrenpotentialen. Dieser ist mit der zuständigen Feuerwehr abzustimmen und der 
Brandschutzdienststelle vor Übergabe in digitaler Form vorzulegen 
 
Im Bereich der Zufahrt müssen etwaige Sperrvorrichtungen oder Tore mit einfachen Mitteln der Feuer-
wehr (Dreikant nach DIN 3223, Überflurhydrantenschlüssel Typ A nach DIN 3223, Feuer-wehrbeil nach 
DIN 14924 oder ein Bolzenschneider für Vorhängeschlösser oder Ketten mit Bügel- Gliederstärke bis 6 
mm, nicht gehärtet) geöffnet werden können. 
 
Für die geplante Biogas-Einspeiseanlage ist eine Windrichtungsanzeige (Windsack) vorzu-sehen. 
 
Der Betreiber wird verpflichtet nach Fertigstellung eine Einweisung für alle Einsatzkräfte der festgelegten 
Ausrückordnung durchzuführen und diese auf Verlangen der Feuerwehr zu wider-holen. Der Nachweis 
über die Einweisung der Feuerwehr hat schriftlich zu erfolgen. 
 
4. Belange des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Kata-

strophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Munitionsfunde nicht auszuschließen. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwort-
lich. 
 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf der 
Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, 
vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsaus-kunft)  der in 
Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. 
 
Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das Antragsfor-
mular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
5. Belange des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

 
Im Plangebiet befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch sind für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im 
Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage) zu beachten. 
 
Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen 
 
6. Belange des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/ Obere Tollense“ 

 
Sollten bei Arbeiten entgegen des Kenntnisstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/ 
Obere Tollense“ doch auf z. B. verrohrte Gewässerstrecken in der Unterhaltungslast des Wasser- und 
Bodenverbandes „Obere Havel/ Obere Tollense“ getroffen werden, ist dieser umgehend zu informieren. 
Mittarbeit des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/ Obere Tollense“ werden kurzfristig vor Ort 
erscheinen, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen abzustimmen. 
 
Bei Problemen, Rückfragen oder für Einweisungen vor Ort ist sich unter 015562 – 649119 an zuständigen 
Verbandsingenieur, Herrn Stapel zu wenden. 
 
7. Belange des Straßenbauamtes Neustrelitz 

 
Sollten temporäre Änderungen während der Bauzeit an der Anbindung zur Landstraße nötig werden, so 
sind diese vorab im Detail mit der Straßenmeisterei abzusprechen! 
 

Straßenmeisterei Neustrelitz 
Telefon 03981 4210410 

E-Mail: SM-Neustrelitz@sbv.mv-regierung.de erforderlich. 

 

Satzung des Bebauungsplanes  
„Biogasanlage Wanzka“ der Gemeinde Blankensee  
 
 
Verfahrensvermerke  
 
  1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Blanken-

see vom 30.04.2024. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ab-
druck im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Strelitzer Echo“ am …………………………….. erfolgt. 

 
 

Blankensee, .......................... 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Abs. 1 Landespla-

nungsgesetz (LPlG) M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Mai 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) mit Schreiben vom 
…………………… beteiligt worden. 

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in der Zeit vom 

…………………….. bis ……………………… durch Veröffentlichung im Internet auf der Internetseite 
des Amtes Neustrelitz-Land unter der Adresse https://www.amtneustrelitz-
land.de/bekanntmachung-bebauungsplaenen/  sowie auf dem zentralen Landesportal 
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene erfolgt.  

 
 Zusätzlich liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ während der Dienst-

stunden im Amt Neustrelitz-Land, Marienstraße 05,17235 Neustrelitz, zu jedermann Einsichtnahme 
aus. 

 
Die öffentliche Beteiligung ist am ……………….. durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungs-
blatt „Strelitzer Echo“ ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister    Siegel  
 
 
 
  4. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind die von der Planung berührten Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ………………… zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
 
   
 

5. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am …………………….. den Entwurf der Satzung des 
Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ mit Begründung gebilligt und zur öffentlichen Beteiligung 
bestimmt.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister     Siegel 
 
 
 
  6. Der Entwurf der Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“, bestehend aus der Plan-

zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
den nach Einschätzung der Gemeinde Blankensee wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen, ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis zum 
..............  im Internet auf der Internetseite des Amtes Neustrelitz-Land unter der Adresse 
https://www.amtneustrelitz-land.de/bekanntmachung-bebauungsplaenen/ sowie auf dem zentralen 
Landesportal https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene veröffentlicht.  

 
  
 

 Zusätzlich liegt der Entwurf des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ während der Dienst-
stunden im Am t Neustrelitz-Land, Marienstraße 05,17235 Neustrelitz,  zu jedermanns Einsicht  
öffentlich aus.  

 
Die öffentliche Beteiligung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der 
Beteiligungsfrist elektronisch per E-Mail oder bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich vor 
Ort oder postalisch unter der genannten Adresse) abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am ...................... durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
„Strelitzer Echo“ ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
und über die öffentliche Beteiligung in Kenntnis gesetzt worden. Die Beteiligung der Nachbarge-
meinden erfolgte gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  8. Der katastermäßige Bestand am wird als richtig bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstel-

lung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die Liegenschafts-
karte durch Digitalisierung des analogen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können 
nicht abgeleitet werden. 

 
 
 Neubrandenburg, ............................. 
 
      Landkreis Vorpommern-Greifswald  Siegel  
       Kataster- und Vermessungsamt 
 

  9. Der Entwurf der Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ………….…. von der Gemeindevertretung als 
Satzung beschlossen. Die Begründung der Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ 
wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ……….…… gebilligt.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
10. Die Genehmigung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“, bestehend aus der Planzeich-

nung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde vom …………………….. Az: …………………. mit Nebenbestimmungen und 
Hinweisen erteilt.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
11. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss zur Satzungsänderung der Gemeindever-

tretung Blankensee vom ………………….. erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit der 
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ………………….. Az: …………………… bestätigt.  

 
 
 Blankensee, ............................. 
 
      Die Bürgermeister     Siegel 
 
 
 
12. Der Bebauungsplan „Biogasanlage Wanzka“ als Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 

A) und dem Text (Teil B) mit der Begründung, wird hiermit ausgefertigt.  
 
 
 Blankensee, ............................. 
 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 

13. Die Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), ist mit der Begründung einschließlich Umweltbericht sowie mit einer 
zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
und der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB durch 
Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Strelitzer Echo“ ........................ ortsüblich bekannt 
gemacht worden.  

 
Die Bekanntmachung und die Satzung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Wanzka“ mit der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung sind gemäß § 10a BauGB ergänzend auf der In-
ternetseite des Amtes Neustrelitz-Land unter der Adresse https://www.amtneustrelitz-
land.de/bekanntmachung-bebauungsplaenen/ und in dem zentralen Landesportal unter der Adres-
se https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene eingestellt. 

 
 Die Stelle, bei der der Plan auf die Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen 

werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls am ............... durch 
Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Strelitzer Echo“ bekannt gegeben. In der Bekannt-
machung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolge (§ 214 und § 215 BauGB) und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Bestimmungen 
der  Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S.777), in Kraft getreten gemäß Artikel 3 Abs. 1 dieses Gesetzes am 05.09.2011, hin-
gewiesen worden.  

 Die Satzung tritt mit Ablauf des …………………… in Kraft.  
 
 
 Blankensee, ............................. 
 
      Die Bürgermeister     Siegel  
 
 

Rechtsgrundlagen 
 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348);  
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-setzes vom 03. Juli 2023 
(BGBI. 2023 l Nr.176);  

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-

zeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189);  

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-machung vom 

15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GVOBl. M-V S. 130)  

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der  

Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136),; 

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Landespla-

nungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503, 613), 
mehrfach geändert sowie § 9a eingefügt durch Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 149);  

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. De-zember 2022 (BGBl. I 
S. 2240);  

 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-

schutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546);  

 
- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790,794).  

 
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009  

(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9.Januar 2026 (BGBl.  
2026 I Nr. 4);  

 

- Entwurf -
Satzung des Bebauungsplanes "Biogasanlage Wanzka" in der Gemeinde Blankensee


